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1 Das wohl traditionsreichste Buch zur Anwaltshaftung ist
das seit der Erstauflage im Jahr 1979 von Brigitte Borg-

mann verantwortete Werk „Anwaltshaftung“, das sie in der
nunmehr erschienenen 5. Auflage mit Antje Jungk und Mi-
chael Schwaiger verfasst hat. Brigitte Borgmann ist den Le-
sern über viele Jahrzehnte als Leitende Justiziarin des größ-
ten Berufshaftpflichtversicherers der Anwaltschaft auch aus
zahlreichen Veröffentlichungen im Anwaltsblatt bekannt.
Auch Antje Jungk, seit der 4. Auflage Co-Autorin, berichtet
seit vielen Jahren in dieser Zeitung als Justiziarin bei der Al-
lianz über Rechtsprechung und Regulierungspraxis zur An-
waltshaftung. Neu zum Autorenteam gestoßen ist ihr Kolle-
ge Michael Schwaiger, der den bisherigen Autoren Holger
Grams ersetzt hat. Das Werk erscheint relativ verlässlich in ei-
nem Abstand von rund 10 Jahren, die Vorauflage datiert aus
dem Jahr 2005. In einer Dekade sammelt sich aufgrund der
lebhaften Rechtsprechung zur Haftung von Rechtsanwälten

und anderen Beratern reichlich Kasuistik an, die sorgfältig ver-
arbeitet wurde. Aber auch die eine oder andere Änderung der
rechtlichen Rahmenbedingungen galt es nachzuvollziehen,
auch wenn in dieser Auflage keiner großen Reform wie zuvor
der des Schuldrechts Rechnung getragen werden musste: So
haben die in der freiwilligen Gerichtsbarkeit und im Zivilpro-
zess eingeführten Rechtsbehelfsbelehrungen für Rechts-
anwälte neuen Konfliktstoff gebracht, den die Autoren auf-
arbeiten. Ebenso waren die Neuerungen der VVG-Reform mit
Blick auf die Berufshaftpflichtversicherung zu berücksichti-
gen. Da auch der Rahmen der anwaltlichen Berufsausübung
vom Vertrags- bis hin zum Sozietätsrecht abgehandelt wird,
ist zum Beispiel auch die Zusammenarbeit von Anwälten in
der Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaf-
tung (PartGmbB) Gegenstand neuer Betrachtungen. Das frü-
here Sonderverjährungsrecht der Rechtsanwälte ist in dieser
Auflage weiterhin enthalten, da letzte Regressfälle, die ihm
unterfallen, noch nicht abgearbeitet sind. Insgesamt ist das
Werk im Umfang um rund 100 Seiten gewachsen – seit der
Erstauflage hat es ummehr als Doppelte auf nunmehr als 600
Seiten zugelegt. Zweifelsfrei ein Klassiker, der jetzt wieder in
aktueller Fassung vorliegt.

2 Lange 14 Jahre lagen zwischen der ersten und der zwei-
ten Auflage des erstmals 1989 in der NJW-Schriftenreihe

(heute NJW Praxis) erschienenen „Anwaltshaftungsrechts“ von
Max Vollkommer. Seit 2003 erscheint das Werk nun regel-

mäßig, aktuell in der vierten Auflage. Sie verantworten er-
neut Reinhard Greger und Jörn Heinemann. Die wissen-
schaftlichen Neigungen der Verfasser bringen es mit sich,
dass die Verfasser das Anwaltshaftungsrecht bewusst als Teil
des allgemeinen Haftungsrechts aufarbeiten – ohne hierbei
die erforderliche Praxisnähe aus dem Blick zu verlieren. Für
die Neuauflage zu berücksichtigen waren u.a. die Einfüh-
rung der Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufs-
haftung, die Feststellung der Verfassungswidrigkeit der in
§ 59e Abs. 2 Satz 1 und § 59f Abs. 1 Satz 1 und 2 BRAO vor-
gesehene Leitungsmacht und Geschäftsführermehrheit in
Anwaltskapitalgesellschaften oder die Grundsatzentschei-
dung des BGH zur Haftung innerhalb der gemischten Sozie-
tät. Dass auch das Inkrafttreten des Gesetzes zur Förderung
der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen
Konfliktbeilegung besonderes Interesse der Autoren gefun-
den hat, kann angesichts der Autorenschaft von Greger nicht
überraschen. Die Verfasser weisen darauf hin, dass die An-
waltschaft zur Vermeidung einer Haftung aufgerufen ist,
neue Möglichkeiten der Streitvermeidung auszuschöpfen,
dann aber auch die gestiegenen Anforderungen, die an eine
sorgfältige Abfassung streiterledigender Vereinbarungen
(Verträge, Vergleiche) zu stellen sind, kennen und beachten
muss. Bemerkenswert ist, dass – wie auch Borgmann, Jungk
und Schwaiger im Vorwort ihres Werks – Heinemann und

Greger die Anwaltschaft schon beinahe flehentlich dazu er-
mahnen, sich „endlich“ von der GbR als Organisations-
modell zu verabschieden und Gesellschaftsformen zu wäh-
len, die einen besseren Schutz vor einer die wirtschaftliche
Existenz gefährdenden Berufshaftung bieten.

3 Warum die „haftungsunfreundliche“ Rechtsform der
GbR nach wie vor das deutlich dominierende Organisati-

onsmodell für Sozietäten ist, hat der Verfasser dieser Bücher-
schau in einem Forschungsbericht des Soldan Instituts mit
dem Titel, „Das Management von Haftungsrisiken in Anwalts-
kanzleien“ empirisch untersucht. Ab diesem Monat werden
ausgewählte Ergebnisse aus diesem Forschungsbericht im
Anwaltsblatt vorgestellt (in diesem Heft AnwBl. 2015, 45). Er
analysiert die drei denkbaren Instrumente zum Management
von Haftungsrisiken, die Rechtsanwälten zur Verfügung ste-
hen: Die Rechtsformwahl, die Haftungsbegrenzungsverein-
barung und die Berufshaftpflichtversicherung mit einer De-
ckung jenseits der Pflichtversicherungssumme. Für jedes
dieser drei Risikomanagementinstrumente werden zunächst
die historische Entwicklung und der zivil- und berufsrecht-
liche Rahmen aufgezeigt, bevor untersucht wird, in welchem
Umfang die Instrumente in der Praxis genutzt werden. In ei-
nemweiteren Schritt erfolgt eine Analyse, welcheHindernisse
aus Sicht der Befragten dem Einsatz von bestimmten Rechts-
formen oder vertraglichen Vereinbarungen zur Haftung ent-
gegenstehen. Ein eigenes Kapitel widmet sich schließlich dem
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Umgang mit atypischen Haftungsrisiken in der Anwaltskanz-
lei. Die empirischen Erkenntnisse beruhen ganz überwiegend
auf Befragungen von mehreren Tausend Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälten im Rahmen der Datenerhebungen zu
den Berufsrechtsbarometern des Soldan Instituts in den Jah-
ren 2011 und 2013.

4 Eine vertiefte wissenschaftliche Untersuchung zur Haf-
tung von Freiberuflern hat Christoph Bolko Ehlgen mit

seiner Dissertationsschrift „Probabilistische Proportionalhaf-
tung und Haftung für den Verlust von Chancen“ vorgelegt. Sie
ist bei Katzenmeier in Köln entstanden, dem wohl profilier-
testen deutschen Medizinrechtler der Gegenwart. Es kann
daher nicht überraschen, dass sich Ehlgen der Thematik pri-
mär aus dem Blickwinkel der Arzthaftung nähert. Die zu
Grunde liegende Problematik ist freilich prinzipieller Natur
und die Kausalzusammenhänge in der Arzt- und der An-
waltshaftung sind strukturell gleichartig: Im Schadensersatz-
recht gilt gemeinhin das Alles-oder-Nichts-Prinzip, das für
nachweislich verursachte Schäden vollständigen Ausgleich,
für nicht verursachte Schäden hingegen keinerlei Ersatz vor-
sieht. Der für das Alles-oder-Nichts maßgebliche Nachweis

des Kausalzusammenhangs bereitet in der Praxis mitunter
erhebliche Schwierigkeiten. Ehlgen untersucht deshalb zwei
alternative Haftungskonzepte: Eine probabilistische Propor-
tionalhaftung und die Haftung für den Verlust von Chancen.
Diese sehen bereits bei nur möglicher Verursachung eine an-
teilige Ersatzpflicht des potentiellen Schädigers vor, deren
Umfang sich proportional nach der Wahrscheinlichkeit der
Schadensverursachung bemisst. Der Autor legt dar, dass sich
beide Ansätze kaum mit dem geltenden Recht vereinbaren
lassen, und geht unter Einbeziehung ökonomischer und
rechtsvergleichender Erwägungen der Frage nach, ob eine
anteilige Haftung de lege ferenda ein vorzugswürdiges Haf-
tungsmodell darstellt. Für die Anwaltshaftung ist er skep-
tisch: Er sieht eine Wahrscheinlichkeitshaftung als im Wi-
derspruch zu den Vorgaben des Ausgleichsprinzips stehend
an. Gegen eine Chancenhaftung spricht aus seiner Sicht,
dass der Kausalverlauf häufig durch Entscheidungen des
Mandanten selbst bestimmt wird, so dass die Annahme einer
verlorenen Chance schwer fällt. Er hält auch die überkom-
pensatorische Tendenz dieses Ansatzes für problematisch.

Mit Blick auf die Wahrscheinlichkeitshaftung sieht er für die-
se im Bereich der Haftung für forensische Fehler wegen des
Grundsatzes des hypothetischen Inzidentprozesses kaum ei-
nen sinnvollen Anwendungsbereich. Zudem mangele es an
hinreichenden empirischen Erkenntnisgrundlagen für die
erforderliche Wahrscheinlichkeitsbestimmung.

5 Abschließend sei in Sachen Anwaltshaftung noch ein
kurzer Blick über die Grenze nach Österreich geworfen:

Dort hat sich Johannes Ziller mit den „Aufklärungspflichten
des Rechtsanwalts über Prozessrisiken“ befasst. Das Buch leistet
einen Beitrag zur Definition und praxisrelevanten Darlegung
der Aufklärungspflichten des Rechtsanwaltes in den Phasen
vor, während und nach einer Prozessführung. Der Erläute-
rung der Aufklärungspflichten in diesen drei Phasen eines
Prozesses voraus gehen allgemeine zivilrechtliche Betrach-
tungen zu Aufklärungspflichten als vertraglichen bzw. vor-
vertraglichen Schutz- und Sorgfaltspflichten und zum Ver-
tragsverhältnis des Rechtsanwalts zu seinem Mandanten.
Ganz im Zentrum der sodann erörterten prozessspezifischen
Aufklärungspflichten stehen die Pflichten im Vorfeld einer
Prozessführung. Hier erörtert Ziller unter der Prämisse,
dass ein Rechtsanwalt seinen Mandanten nur dann, wenn er
die Aufklärungspflichten ihm gegenüber sorgfältig wahr-
nimmt, in die Lage versetzen kann, in rechtlichen Angele-
genheiten selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen, die
Aufklärung über materiell- und verfahrensrechtliche Fragen,
über die Kostenrisiken und wirtschaftlichen Auswirkungen
des Prozesses. Behandelt werden auch Aspekte wie die erfor-
derlichen Rechtskenntnisse, die Vertretbarkeit von Rechts-
aufassungen oder die Beweisbarkeit eines Sachverhalts.
Deutlich kürzer fallen die Abschnitte zur Aufklärung wäh-

rend des Prozesses – hier steht vor allem die Aufklärung bei
Vergleichsschluss im Zentrum der Betrachtungen – und
nach Beendigung der Prozessführung aus. Ein Abschnitt zu
den Rechtsfolgen von Pflichtverletzungen rundet die Studie
ab, die einen guten Überblick über Grundfragen der An-
waltshaftung nach österreichischem Recht bietet.
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